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Regierungspräsidium Kassel
Abteilung III, Umwelt- und 
Arbeitsschutz, Bad Hersfeld

HESSEN

An das 
Dezernat 34

im Hause

Erweiterung der Rückstandshalde des Werks Werra, Standort Hattorf in Philippsthal 
Bergrechtliches Piahfeststellungsverfahren 
Beteiligung gern. § 73 Abs. 2 HVwVfG

Dez. 31.2- Grundwasserschutz, Wasserversorgung,
Altlasten, Bodenschutz

Aktenzeichen: 31.2 - 79 b 08.25 (GWS)
31.2 -100 i 06.01 a(BodSch)

Bearbeiter/in: Herr Hartmann
HerrTruß,

Durchwahl: (0 66 21) 406-817/-767
Fax: (066 21) 406-705/-702
E-Mail: ioera.hartmannfairDks.hessen.de

otmar.trussiSroks.hessen.de

Datum: 10.07.2015

Grundwasserschutz, Wasserversorgung (Bearbeiter: HerrTruß)

Unter Bezug auf die in der vorausgegangenen Stellungnahme zum Fachgebiet 
„Grundwasserschutz, Wasserversorgung“ vom 08.06.2015 enthaltenen Ausführungen 
werden die Maßnahmen zur geplanten Haldenerweiterung der Rückstandshalde, Standort 
Hattorf, wie folgt beurteilt: ,

Zu den Themen „Basisabdichtung“ und „Oberflächenabdeckung'' verweise ich auf die 
Beurteilung des Dezernats 31.6.

Zur Thematik „Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ verweise ich auf die Beurteilung des 
Dezernats 31.4.

Zum Themengebiet „Haldenrandentwässerung'' bitte ich, im Planfeststellungsbeschluss 
folgende Anforderungen zum Grundwasserschutz zu stellen: ,

1. Die Haldenrandgräben einschließlich der Anbindungsstreifen zwischen Haldenfuß und 
Grabenrand sind im Hinblick auf die Beschaffenheit des zufließenden Oberflächenwassers 
Medium beständig und dicht zu gestalten. Das Anbindungselement „Haldengraben- 
Basisabdichtung“ (vgl. Band 1.1, Regelquerschnitt Infrastruktur, temporär) ist mit einem 
ausreichenden Gefälle zur Grabenoberkante des Haldenrandgrabens hin anzuordnen.
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2. Die Abdichtungsmaßnahmen sind innerhalb des Trapezquerschnitts in der Weise zu 
ergänzen, als dass auch im Fall des maximalen Abflusses jede Versickerung im Profilbereich 
vermieden wird.

3. Die Wirksamkeit der Abdichtungsmaßnahmen ist erstmals vor Beginn des Haldenbetriebs, 
danach in wiederkehrenden, mindestens /^-jährlichen Abständen zu kontrollieren. Werden 
Mängel festgestellt, sind diese umgehend zu beseitigen. ,

4. Sämtliche Kontrollmaßnahmen sind zu dokumentieren. Die Niederschriften sind über einen 
Zeitraum von mindestens 10 Jahren aufzubewahren und der Überwachungsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen.,

5. Die Arbeiten sind nach den beigebrachten Unterlagen und den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik auszuführen. Auftretende Missstände sind unaufgefordert und 
umgehend zu beseitigen.

6. Die zum Einsatz kommenden Baumaterialien dürfen nicht wassergefährdend sein.

7. Die Beständigkeit bzw. Langlebigkeit sämtlicher vorgesehenen Baustoffe ist vor dem Einbau 
durch Herstellerzertifikate und Zulassungsbescheinigungen nachweisen zu lassen. Die 
Dokumente sind über den Betriebszeitraum des Haldenbetriebs aufzubewahren und der 
Genehmigungsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

8. Beim Einsatz von Baumaschinen und Geräten muss mit besonderer Sorgfalt gearbeitet 
werden. Die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge und Maschinen sind während der 
Bautätigkeit vor Arbeitsbeginn auf Dichtigkeit zu überprüfen. Fahrzeuge, Maschinen und 
Geräte, die Kraftstoff- und/oder Ölverluste aufweisen, sind unverzüglich aus den nicht 
gegenüber dem Untergrund abgedichteten Teilflächen des Baustellenbereiches zu 
entfernen.

9. Sollten trotz der im Antrag dargelegten Sicherungsmaßnahmen während der 
Baudurchführung wassergefährdende Stoffe austreten, sind diese sofort aufzunehmen und 
schadlos zu beseitigen. Die entsprechenden Geräte und ausreichende Bindemittel zur 
Aufnahme sind stets bereitzuhalten. Das Baustellenpersonal ist über den Lagerort des 
Bindemittels konkret zu informieren; darüber hinaus ist der Verwahrort besonders zu 
kennzeichnen.

Auf die Anzeigepflicht nach § 41 Absatz 2 Hessisches Wassergesetz wird hingewiesen.

Für die zur Vorbereitung des Baufeldes vorgesehenen Rodungsmaßnahmen ist aus Sicht 
des allgemeinen Grundwasserschutzes folgendes zu beachten:

10. Beim Einsatz von Rodungsmaschinen, Transportfahrzeugen sowie Holzbearbeitungs- und 
sonstigen Geräten sind die unter den v. g. Ziffern 8 und 9 zugrunde gelegten 
Handlungspflichten gleichermaßen anzuwenden.

Begründung
Die Anforderungen gemäß Ziffer 1 bis 9 ergeben sich aus den Bestimmungen des § 5 WHG 
i. d. F. v. 31.07.2009, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2014. Demnach ist jede 
Person verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden 
sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine 
nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden.
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Altlasten, Bodenschutz (Bearbeiter: Herr Hartmann)

Gemäß meiner ZwischennacHricht vom 08.06.2015 war eine abschließende Stellungnahme 
aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes erst nach Vorlage von ergänzenden Unterlagen 
vorgesehen. Nach Rücksprache mit dem verfahrensführenden Dezernat 34 können die 
notwendigen Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz durch Nebenbestimmungen 
sichergestellt werden. Ich bitte daher folgende Nebenbestimmungen in den 
Zulassungsbescheid aufzunehmen.

Nebenbestimmunqen:

In der Ausführungsplanung sind die fachlichen Anforderungen des versorgenden 
Bodenschutzes zu berücksichtigen.

• Mit der Überwachung der Baumaßnahme ist eine bodenkundliche Baubegleitung zu
beauftragen. Der hierzu bestellte Gutachter ist vor Beginn der
Baufeldfreimachung/Erdbauarbeiten namentlich der Bodenschutzbehörde mitzuteilen 
und die erforderliche Fachkunde nachzuweisen.

• Die Aufgaben der bodenkundlichen Baubegleitung sind vor Beginn der
Baufeldfreimachung/Erdbauarbeiten zu konkretisieren und zwischen dem Bauherrn 
und der bodenkundlichen Baubegleitung vertraglich zu vereinbaren. Die 
Vereinbarung, aus der der Umfang und Aufgaben hervorgeht, ist der
Bodenschutzbehörde (Dezernat 31.2 Altlasten/Bodenschutz) auf Verlangen 
vorzulegen.

0 Die bodenkundliche Baubegleitung hat der Bodenschutzbehörde in regelmäßigen 
Abständen, mindestens jedoch monatlich, die Ergebnisse ihrer Überwachung 
mitzuteilen.

° Die Einzelergebnisse der bodenkundlichen Baubegleitung sind in einem
Abschlussbericht zusammen zu fassen und spätestens 3 Monate nach Abschluss der 
Erdbauarbeiten der Bodenschützbehörde vorzulegen. Im Abschlussbericht sind die 
festgestellten Mängel zu dokumentieren, der Unternehmer hat die Mängel in 
Abstimmung mit der Bodenschutzbehörde in angemessener Frist zu beseitigen.

Auflagen:

Für die in Anspruch genommenen Bodenflächen ist die räumliche Verbreitung der 
Bodenformen mit Leitprofilen, incl. Angaben der wesentlichen Bodeneigenschaften in 
Text und Karte darzustellen.

Informationen aus vorhandenen Bodenkarten sind durch eine Bodenkartierung zu 
verifizieren. Dazu sind 2 bis 6 bodenkundliche Bohrungen bis mind. 2 m Tiefe je 
angefangene 1.000 mz niederzubringen.
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Die Bewertung der Bodenfunktionen hat nach den Methoden des Hessischen 
Landesamtes für Umwelt und Geologie zu erfolgen. Bei der Verwendung anderer 
Methoden ist deren Geeignetheit in angemessener Form in den Berichten der 
bodenkundlichen Bauüberwachung darzustellen.

Ober- und Uhterboden sowie Bodenschichten unterschiedlicher Eignungsgruppen 
sind getrennt auszubauen und in Mieten getrennt zu lagern oder einer geeigneten 
Verwertung zuzuführen.

Bei der Zwischenlagerung des anfallenden Bodenaushubs in Mieten sind die 
Anforderungen der DIN 19731 zu beachten.

Begründung:

Nach § 1 des Gesetzes zum Schutz des Bodens (Bundes-Bodenschutzgesetz -BBodSchG) 
in Verbindung mit § 4 Abs. 1 BBodSchG hat jeder Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen 
auf den Boden zu treffen und sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen 
nicht hervorgerufen werden. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte so weit-.wie möglich vermieden werden. Die Nebenbestimmungen und 
Auflagen sind erforderlich, da im Antrag nur allgemeingültige Angaben zum vorsorgenden 
Bodenschutz enthalten sind. Nur über die Bestellung einer bodenkundlichen Baubegleitung 
können die Belange des Bodenschutzes für die Baumaßnahme gewahrt werden. Die 
Anforderungen des § 12 der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) an 
das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden z.B. im Rahmen der 
Verwertung der Überschussmassen sind zu beachten und Maßnahmen der zuständigen 
Bodenschutzbehörde nach § 4 Abs. 3 des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes 
(HAItBodSchG) anzuzeigen

Für die Bearbeitung sind für
das Modul Bodenschutz 8 Stunden gehobener Dienst
das Modul Grundwasserschutz 4,5 Stunden gehobener Dienst
auf dem Kostenträger 2409042Q4410 Bergbehördliche Genehmigungen angefallen.

Im Auftrag

Tri
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